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Altes Strafrecht im Glauben des Volkes

1 All g e meines mit Ei fer studiert, wird rasch

Wer die Bücher über deutsche Rechtsgescn lk . Vom Vo ik e hört man

au f eine große Lücke stoßen. Diese Luc e ei ‘ ^tes ü b e r Stadt- und Land-

Weni g oder nichts. Man liest Kluges un über Ratsbeschlüsse und Ge-
re chte, über Verordnungen und Satzungen a er ¿Gelehrten, aber das Volk steht
ri chtsurteile, über die Anschauungen der Juristen un offizie il e n Rechtsdenkmälern.
Zumeist stumm und unbeachtet neben a ganzen Volkes oder der
^ an kümmert sich wenig um die Rechtsü er^eu?? t £j eß t . Man achtet kaum darauf,
e inzelnen Stände, aus welchen schließlich a es ec Massen aufgenommen
»^„offizielle Recht“ auf die Massen wrkte und von den ^ ^ ^
^ U rde. Nur langsam brechen sich diese neuen Denn die Volkskunde
be}iutS am dringt die Volkskunde in die Rechtsgesc • übermittelt.

'«äie Wissenschaft, „eiche uns die enge ^^""chichte sein. Sie darf
Rechtsgeschichte darf aber nicht nur Rechtseinrichtungen stehen

S Ch* bei der Beschreibung und de\Er^olfh,ftenWurzeln fragen, aus denen
ei ben. Sie muß, mehr als bisher, nach Institutionen hervor-

das Recht entspringt, und nach den Wirkungen, w , eschicbte auf halbem

^fen. Ohne die Beiziehung der Volkskunde ei Rechtsgesc hichte das wirkliche
^f e ge stehen. Wir alle sind überzeugt, daß d ° » Wir a lle wollen

ec htsleben in den verschiedenen Jahrhunderten au vera rbeiteten. Und dazu

gissen, welche lebendigen Kräfte das Recht SC U ^^ lau ben zu eigen machen,
^ssen wir uns die Volksüberzeugung und den jjromant ischen

as muß geschehen, und es ist ganz gleichgü tig, o ^ volklichen Vorstel-
Banken“ nennt oder nicht. Gleichgültig ist auc , , , waren und das Volk

^gen „abergläubisch“ nennen oder nicht. ^ enn s Diese Vorstellungen in
beherrschten, so waren sie eben da und wirkten sich au^ ^ ^ ^ ^ nur
lhre ^ Rechtswirksamkeit aufzudecken, darauf kommt e Märchen5 Legenden,
^glich, wenn die sog. außerrechtlichen Que en, w &amp; p ür die Frühzeit. ie
^ chwänke, Sprichwörter usw. mit herangezogen BernhARD ReHFELDT
dei dnische Epoche und den Übergang ausgezeichnete
p Seinem Buche: Todesstrafen und Bekehrungsg chnitt auS dem Strafrech

eiträge geleistet. Auf diesem kleinen Raum sol e Volksglauben ver
üben werden, ist doch das Strafrecht auf das engste mi
b nnden.
io*


